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Erklärung der Kommission zu Artikel 18

Unbeschadet des Artikels 18 schägt die Kommission vor, unmittelbar nach der Annahme
der Richtlinie einen Konsultationsprozeß einzuleiten, an dem die im Kfz-Sektor tätigen
Hersteller sowohl von komplexen Erzeugnissen als auch von Bauelementen beteiligt
werden. Zweck dieser Konsultationen ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen den
betroffenen Parteien über den Schutz von Mustern und Modellen in Fällen, in denen das
Erzeugnis, in das das Muster aufgenommen ist oder bei dem es benutzt wird, Bauelement
eines komplexen Erzeugnisses ist, von dessen Erscheinungsform das geschützte Muster
abhängt.

Die Kommission wird den Konsultationsprozeß koordinieren und das Parlament und den
Rat über dessen Entwicklung unterrichten. Die konsultierten Parteien werden von der
Kommission ersucht werden, ein Spektrum möglicher Optionen zu prüfen, auf denen eine
freiwillige Vereinbarung beruhen kann, einschließlich eines Vergütungssystems und einer
begrenzten Musterschutzdauer.


